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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §19 Abs1;

1. EStG 1988 § 19 heute

2. EStG 1988 § 19 gültig ab 20.07.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 108/2022

3. EStG 1988 § 19 gültig von 01.07.2022 bis 19.07.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 134/2021

4. EStG 1988 § 19 gültig von 08.12.2011 bis 30.06.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 112/2011

5. EStG 1988 § 19 gültig von 02.08.2011 bis 07.12.2011 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 76/2011

6. EStG 1988 § 19 gültig von 29.12.2007 bis 01.08.2011 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 99/2007

7. EStG 1988 § 19 gültig von 31.12.2005 bis 28.12.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 161/2005

8. EStG 1988 § 19 gültig von 30.12.2000 bis 30.12.2005 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 142/2000

9. EStG 1988 § 19 gültig von 30.07.1988 bis 29.12.2000

Rechtssatz

Gemäß § 19 Abs. 1 EStG 1988 sind Einnahmen in jenem Kalenderjahr bezogen, in dem sie dem Steuerp<ichtigen

zuge<ossen sind. Abweichend davon gelten Nachzahlungen von Pensionen, über deren Bezug mit Bescheid

abgesprochen wird, in dem Jahr als zuge<ossen, für das der Anspruch besteht. Diese Sonderregelung wurde mit dem

Budgetbegleitgesetz 2001, BGBl. I Nr. 142/2000, (erstmals) in § 19 Abs. 1 EStG 1988 eingefügt. Durch das AbgÄG 2011,

BGBl. I Nr. 76/2011, sollten ab der Veranlagung für das Jahr 2011 darüber hinaus sämtliche Nachzahlungen, über die

bescheidmäßig abgesprochen wird, unabhängig vom Zahlungs<uss nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten erfasst

werden. Die schon bisher geregelten bescheidmäßigen Pensionsnachzahlungen wären von dem verallgemeinerten

Tatbestand mitumfasst gewesen (vgl. Wanke in Wiesner/Grabner/Wanke, EStG, 13. EL § 19 Anm. 35a). Mit dem

Budgetbegleitgesetz 2012, BGBl. I Nr. 112/2011, erfolgte jedoch eine erneute Änderung dahingehend, dass die

Sonderbestimmung des § 19 Abs. 1 (nunmehr untergliedert in) Z 2 EStG 1988 wiederum auf die Nachzahlung von

Pensionen eingeschränkt wurde, über deren Bezug bescheidmäßig abgesprochen wird. Zufolge § 124b Z 204 EStG

1988 ist die Bestimmung bereits ab der Veranlagung für das Kalenderjahr 2011 anzuwenden.Gemäß Paragraph 19,

Absatz eins, EStG 1988 sind Einnahmen in jenem Kalenderjahr bezogen, in dem sie dem Steuerp<ichtigen zuge<ossen

sind. Abweichend davon gelten Nachzahlungen von Pensionen, über deren Bezug mit Bescheid abgesprochen wird, in

dem Jahr als zuge<ossen, für das der Anspruch besteht. Diese Sonderregelung wurde mit dem Budgetbegleitgesetz

2001, Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 142 aus 2000,, (erstmals) in Paragraph 19, Absatz eins, EStG 1988 eingefügt.

Durch das AbgÄG 2011, Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 76 aus 2011,, sollten ab der Veranlagung für das Jahr 2011

darüber hinaus sämtliche Nachzahlungen, über die bescheidmäßig abgesprochen wird, unabhängig vom Zahlungs<uss

nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten erfasst werden. Die schon bisher geregelten bescheidmäßigen

Pensionsnachzahlungen wären von dem verallgemeinerten Tatbestand mitumfasst gewesen vergleiche Wanke in

Wiesner/Grabner/Wanke, EStG, 13. EL Paragraph 19, Anmerkung 35a). Mit dem Budgetbegleitgesetz 2012,

Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 112 aus 2011,, erfolgte jedoch eine erneute Änderung dahingehend, dass die

Sonderbestimmung des Paragraph 19, Absatz eins, (nunmehr untergliedert in) ZiFer 2, EStG 1988 wiederum auf die

Nachzahlung von Pensionen eingeschränkt wurde, über deren Bezug bescheidmäßig abgesprochen wird. Zufolge

Paragraph 124 b, ZiFer 204, EStG 1988 ist die Bestimmung bereits ab der Veranlagung für das Kalenderjahr 2011

anzuwenden.
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